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ZUSAMMENFASSENDE ERKLÄRUNG

gemäß § 10 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB)

zum

Bebauungsplan Nr. 42 „Wohnpark Altes Gleisdreieck“
der Stadt Glinde

Die Stadt Glinde beabsichtigt auf Grundlage eines in mehrerer Detaillierungs- und Beratungsschrit-
ten entwickelten und beratenden „Städtebaulichen Konzeptes“ für das so genannte „Alte Gleis-
dreieck“ einen Bebauungsplan aufzustellen, um für den derzeit unbeplanten Außenbereich im In-
nenbereich die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ausweisung eines Allgemeinen
Wohngebietes (WA) sowie angrenzenden Grünflächen und für die Realisierung eines Wohngebie-
tes mit einem wesentlichen Anteil an öffentlich gefördertem Wohnungsbau zu schaffen.

Parallel hierzu erfolgte mit dem Entwurfs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan Nr. 42
auch die Aufstellung der 31. Änderung des Flächennutzungsplanes. Eine Änderung des Land-
schaftsplanes der Stadt Glinde wurde nicht erforderlich.

Das Plangebiet liegt im Nordosten des Stadtzentrums von Glinde nördlich der „Möllner Landstra-
ße“ im Bereich einer ehemaligen Bahngleistrasse. In dessen Randbereichen haben sich auf Auf-
schüttungen in den vergangenen Jahrzehnten über Gras- und Krautfluren Gehölzflächen entwi-
ckelt, die inzwischen in den Status eines Waldes gem. Landeswaldgesetz hineingewachsen sind
und einen Großteil des Plangebietes umfassen.

Das Gelände ist im Bereich der ehemals als Trasse für die Bahngleise genutzten Flächen relativ
eben, in den östlichen Abschnitten durch die damaligen Aufschüttungen deutlich bewegt. Im südli-
chen Bereich wurde vor einigen Jahren ein Parkplatz angelegt. Westlich davon liegen gewerblich
genutzte Flächen und nordwestlich davon ein Regenwasserversickerungsbecken, in das der Park-
platz entwässert.

Die im Umfeld vorhandenen Siedlungsflächen werden überwiegend wohnbaulich, teilweise im Sin-
ne eines Mischgebietes auch gewerblich genutzt.

Für die Bebauungsplanung wurden mit dem Aufstellungsbeschluss folgende Planungsziele formu-
liert, die im Laufe der Planentwicklung auch unter Auswertung der Stellungnahmen aus den nach
dem BauGB durchgeführten Beteiligungsverfahren weitergehend konkretisiert wurden:

 Schaffung von Wohnbauflächen

 Erschließung des Planbereiches und somit des geplanten Wohnparks von Osten
über die Straße „Am Sportplatz“

 Ausschluss einer Kfz gebundenen Erschließung von der „Möllner Landstraße“ im Süden
und vom öffentlichen Parkplatz im Südosten

 Bereitstellung von einer hinreichend dimensionierten Anzahl von Stellplätzen für die
Anwohner „Wohnpark Altes Gleisdreieck“ innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes (WA)

 Bereitstellung von quartiersbezogenen Besucherstellplätzen am nördlichen Rand des
geplanten Wohngebietes

 Erhalt bzw. Ausbau der Wegeverbindung auf der alten Gleistrasse nach / von Norden
innerhalb einer neu zu gestaltenden Grünverbindung am westlichen Plangebietsrand

 Erhalt und Neugestaltung der Grünachse am westlichen Plangebietsrand
mit Großbaum- und Gehölzbestand mit Maßnahmen des Artenschutzes

 Schaffung / Umsetzung eines Maßnahmenkonzeptes zum Schallschutz gegenüber
Verkehrslärm
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 Sicherstellung einer verkehrstechnisch und leistungsfähig einwandfreien Abwicklung der
Verkehrsströme auf der Möllner Landstraße, insbesondere in den Einmündungsbereichen
der anbindenden Straßen und Zufahrten auf die L 94 einschließlich weiterer baulichen
Maßnahmen zur Verbesserung
- der fußläufigen Wegeverbindungen beiderseits der Möllner Landestraße und
- der Optimierung des ÖPNV (Bushaltestellen)

Dabei fanden im Zuge der Projektentwicklung und der Bauleitplanung Berücksichtigung:

o landschaftspflegerische sowie forstwirtschaftliche Belange und die Bereitstellung von Kompen-
sationsflächen oder -maßnahmen, die durch die verbindliche Bauleitplanung ausgelöst werden,
vorwiegend an einem externen Ort nordwestlich der bebauten Stadtlage von Glinde

o das Minimierungsgebot und die artenschutzrechtlichen Belange nach BNatSchG

o die Belange der Wasserwirtschaft und der Oberflächenentwässerung

o Belange des Bodenschutzes und Beachtung der Wasserschutzzone Zone III

o die Belange des Immissionsschutzes.

Zur Sicherstellung einer städtebaulich geordneten Entwicklung nach § 1 Abs. 3 BauGB waren die
beiden o. g. Bauleitplanungen aufzustellen. Zur Einhaltung des „Entwicklungsgebots“ nach § 8
Abs. 2 BauGB wurde die 31. Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich. Diese wurde mit
Wechsel des Planungsinstrumentes von einem „beschleunigten“ in ein „normales“ Planaufstel-
lungsverfahren im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 2 BauGB durchgeführt.

1. Berücksichtigung der Umweltbelange
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wurde für den Bebauungsplan Nr. 42 der Stadt Glinde für die Belange
des Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht, der Bestandteil der Begründung ist,
beschrieben und bewertet wurden.

 Das Plangebiet liegt im Nordosten des Glinder Stadtzentrums nördlich der „Möllner Landstraße“
im Bereich einer ehemaligen Bahngleistrasse. In dessen Randbereichen haben sich auf Auf-
schüttungen in den vergangenen Jahrzehnten über Gras- und Krautfluren Gehölzflächen entwi-
ckelt, die inzwischen in den Status eines Waldes gem. Landeswaldgesetz hineingewachsen
sind und einen Großteil des Plangebietes umfassen.

 Die Siedlungsflächen im Umfeld des Plangebiets werden überwiegend wohnlich genutzt. Öffent-
lich nutzbare Räume als begrünte Flächen sind im Plangebiet vorhanden. Diese werden von
Anwohnern genutzt, beispielsweise zum Ausführen von Hunden oder durch spielende Kinder.

 Knicks als gemäß § 21 LNatSchG bzw. nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope sind im Plan-
gebiet nicht vorhanden.

 Der festgestellte Landschaftsplan der Stadt Glinde In der Fassung von 1991 stellt das Plange-
biet entsprechend der zuvor ausgeübten Nutzung als (Schienen-)Verkehrsflächen bzw. enthält
einen Hinweis auf eine (Biotop-)Schonfläche aufgrund nicht mehr ausgeübter Nutzungen in
Form von Sukzessionsflächen im Bereich des heute vorhandenen Waldes dar. Der Land-
schaftsplan musste im Zusammenhang mit der Aufstellung beider Bauleitpläne nicht fortge-
schrieben bzw. konkretisiert werden.

 Das Plangebiet liegt gemäß der Landesverordnung über die Festsetzung eines Wasserschutz-
gebietes für die Wassergewinnungsanlagen des Wasserwerkes Glinde (Wasserschutzgebiets-
verordnung Glinde) vom 30. Juli 1985 innerhalb des Wasserschutzgebietes Glinde der Schutz-
zone III.
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 Weitere Schutzgebiete und -objekte (Natura 2000, LSG, NSG, geschützte Landschaftsbestand-
teile, Naturdenkmale) sind im Planbereich bzw. im maßgeblichen Umfeld nicht vorhanden bzw.
eine Betroffenheit solcher kann ausgeschlossen werden.

 Innerhalb des Plangebiets sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten
nach § 7 BNatSchG bekannt und aufgrund der Biotop- und Nutzungsstruktur auch nicht zu er-
warten.

 Landwirtschaftliche Betriebe oder Gewerbebetriebe, durch die eine immissionsschutzrechtlich
relevante Situation entstehen könnte, sind in einer planungsrechtlich relevanten Nähe zum
Planbereich nicht bekannt.

 Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden.

 Im Rahmen der Projektentwicklung und im Zuge der Bodenuntersuchungen ist der Themenbe-
reich des Kampfmittelverdachts bereits intensiv berücksichtigt und unter Hinzuziehung des
Kampfmittelräumdienstes die entsprechenden Untersuchungen des Bodens durchgeführt wor-
den. Diese Vorgehensweise wird durch den Grundstückseigentümer im Zuge der Vorhabenrea-
lisierung entsprechend fortgesetzt, um dann für die zu erschließende Plangebietsfläche letzt-
endlich eine Kampfmittelfreiheit seitens des Kampfmittelräumdienstes bescheinigt zu bekom-
men.

 In der rückwertigen Position des Tankstellengebäudes an der Möllner Landstraße ist ein Altöl-
/Heizöltank vorhanden war. Dieser wurde im Rahmen des Planaufstellungsverfahren nicht un-
tersucht, stellt aber potentiell eine Emissionsquelle dar. Eine Überprüfung des Sachstandes er-
folgt in der weiteren Projektentwicklung mittels einer weiteren Bohrung sowie einer Analyse der
entnommenen Bodenproben auf MKW.

 Ergebnis einer Verkehrsuntersuchung ist, dass zur leistungsfähigen Abwicklung der zukünftigen
Verkehre unter Berücksichtigung der Wohnbauentwicklung „Am Sportplatz“, des Pflegeheims
„An der alten Wache“ und des Seniorenwohnen „Ehemalige Gärtnerei“ im Zuge der Möllner
Landstraße die Einrichtung eines Linksabbiegestreifens erforderlich sein wird.
Die Stadtvertretung hat im Zuge der weiteren Projektentwicklung die Möglichkeiten zur Errich-
tung eines Kreisverkehrsplatzes untersuchen und mit dem Landesbetrieb Straße und Verkehr,
Niederlassung Lübeck abstimmen lassen.
Im Zusammenhang mit der verkehrlichen Anbindung des Planbereiches über den Kreuzungsbe-
reich „Am Sportplatz / Möllner Landstraße“ wurde zudem gutachterlich festgestellt, dass der
Ausbauquerschnitt der Straße „Am Sportplatz“ ausreichend dimensioniert ist, für die verkehrli-
che Anbindung des geplanten Wohngebietes und somit ursächlich kein Erfordernis besteht, die
Straße „Am Sportplatz“ auszubauen.
Die vorhandene Wegebeziehung in Nord-Süd-Richtung bleibt im Bereich der alten Gleistrasse
erhalten und wurde im Rahmen der zum Bebauungsplan Nr. 42 erarbeiteten Bebauungskon-
zeption in das Gesamtkonzept eingebunden.

 Insgesamt wird es mit Realisierung des Planvorhabens im Sinne eines „Lückenschlusses“ zu
einer Arrondierung des baulich stark vorgeprägten Siedlungsraumes kommen.

 Der im Rahmen des Bebauungsplanes Nr. 42 zu bilanzierende Kompensationsbedarf wird auf-
grund der vorhandenen und geplanten Nutzungsart innerhalb des Plangebiets als Wohngebiet
außerhalb des Plangebiets nach Maßgabe des hierfür entwickelten Maßnahmenkonzeptes
nachgewiesen. Mittels vertraglicher Regelungen im dem zwischen der Stadt Glinde und dem
Investor geschlossenen Städtebaulichen Vertrages wurde eine Zuordnung der bilanzierten
Kompensationsmaßnahmen zu dem Eingriffsverursacher (= Investor) vorgenommen.
Neben dem „naturschutzrechtlichen Ausgleich“ sind mit der Inanspruchnahme von Wald auch
Ersatzmaßnahmen für Wald und artenschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen innerhalb
des Plangebiets durchzuführen, die ihr Entwicklungsziel verfehlt haben und nunmehr zu erset-
zen sind mit diesem neuen Eingriff.
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 Das innerhalb des Plangebiets anfallende Niederschlagswasser wird auch innerhalb des Plan-
gebiets zur Versickerung zu bringen sein.
Eine Baugrunduntersuchung hat die überwiegend guten Versickerungseigenschaften des Bo-
dens nachgewiesen.
In Abstimmung mit der Zweckverband Südstormarn und der unteren Wasserbehörde des Krei-
ses Stormarn wurden die Grundsätze und Anforderungen an das Entwässerungskonzept ge-
stellt und dieses als geeignet beurteilt, den Anforderungen zur Versickerung eines 100 jährigen
Regenereignisses gerecht werden zu können.

 Erhebliche Eingriffe in das Orts- und Landschaftsbild werden im Zuge der Bebauungsplanung /
Vorhabenrealisierung durch geeignete Maßnahmen vermieden bzw. minimiert werden können.
Insgesamt werden die Bauflächen landschaftsgerecht eingegrünt und zugleich in die bebaute
Stadtstruktur eingebunden.

Die Auswirkungen der Planung bestehen in dem Entfall einer Waldfläche, in der Beeinträchtigung
von Einzelgehölzen und möglicherweise im Verlust von Tierlebensräumen, in der Belastung durch
Lärmemissionen und der Sicherung einer ordnungsgemäßen Entsorgung belasteten Erdbodens
und einer ordnungsgemäßen Entwässerungsplanung durch eine vollständige Versickerung anfal-
lenden Niederschlagswassers.

Zur Vermeidung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen werden auf der Planungsebene der
Bebauungsplanung mit Blick auf die Vorhabenrealisierung folgende Maßnahmen vorzusehen sein:

 Rodung einer Waldfläche unter Beachtung der artenschutzrechtlichen Belange und Bereit- und
Herstellung einer externen Ersatzwaldfläche

 Abtrag und ordnungsgemäße Entsorgung des so genannten „Sandbergs“ zur Herstellung eines
Planums für das geplante Wohngebiet

 Sicherung einer ordnungsgemäßen Versickerung, auch für das 100 jährliche Regenereignis
durch ein aufeinander abgestimmtes Versickerungskonzept

 Bereitstellung einer externen Ausgleichsfläche für Eingriffe in Natur und Landschaft

 Maßnahmen zum Schutz, zum Erhalt und zur nachhaltigen Entwicklung der westlich des ge-
planten Wohngebietes verbleibenden Grünfläche mit ortsbildprägenden Einzelgehölzen

 Durchführung von artenschutzfachlichen Maßnahmen

 Umsiedlung zweier Ameisenvölker aus dem Plangebiet an eine hierfür geeignete Stelle

Die Ergebnisse der Umweltprüfung wurden im Umweltbericht festgehalten, der gesonderter, inte-
grierter Bestandteil der Begründung ist.

2. Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung und ihre Berücksichtigung
Über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung sowie deren möglichen Auswirkungen und
dem jeweiligen Planungsstand wurde im Rahmen von Bürgerinformationsveranstaltungen zum
Bebauungsplan Nr. 42 am 18.03.2014 und am 30.10.2014 sowie am 08.06.2015 unterrichtet und
Gelegenheit zu Äußerung gegeben worden ist.

Von den anwesenden Bürgerinnen und Bürgern wurden eine Vielzahl von Anregungen und Hin-
weise zu der Art und zur Ausgestaltung des geplanten Wohnbaugebietes sowie zu dessen Pla-
nungserfordernis und zu einzelnen Fachbelangen mit konkreten Nachfragen auch zur Hochbau-
planung gemacht, die im Zuge der Projektentwicklung und der Erarbeitung sowie der Weiterent-
wicklung des „Städtebauliches Konzeptes“ dementsprechend in der städtebaulichen und planungs-
rechtlichen Ausgestaltung des Bebauungsplanes Nr. 42 entsprechend der politischen Willensbil-
dung umzusetzen waren.
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Im Rahmen der öffentlichen Auslegung der Planentwürfe des Bebauungsplanes nach § 3 Abs. 2
BauGB wurden eine Vielzahl von Stellungnahmen privater Personen abgegeben, die im Wesentli-
chen abzielten auf planungsrechtliche Details des Bebauungsplanes Nr. 42 bzw. auf deren mögli-
chen Auswirkungen auf die benachbart gelegenen Wohngebiete. Die Anregungen und Bedenken
konnten durch die begleitenden Fachplanungen im Wesentlichen ausgeräumt bzw. durch eine
Fortentwicklung des städtebaulichen Konzeptes entsprechend der gemeindlichen Abwägung aus-
geräumt und in die Erarbeitung der „2. Entwurfsplanung“ entsprechend der politischen Willensbil-
dung umgesetzt werden.

Mit der Überarbeitung des städtebaulichen Konzeptes wurde auch eine Modifikation des geplanten
Wohngebietes in Form einer Kombination von Geschosswohnungsbau im Bereich Möllner Straße /
öffentlicher Parkplatz / Am Sportplatz und einer Reihenhausbebauung im mittleren und nördlichen
Bereich des Plangebietes vorgenommen. Hierdurch wurde eine erneute öffentliche Auslegung
nach § 4a Abs. 3 BauGB erforderlich und zusammen mit einer erneuten Behörden- und Trägerbe-
teiligung durchgeführt.

Im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung der Planentwürfe des Bebauungsplanes nach
§ 4a Abs. 3 BauGB wurden wiederum Stellungnahmen privater Personen abgegeben, die im We-
sentlichen abzielten auf planungsrechtliche Festsetzungen im 2. Planentwurf und auf Abwägungs-
entscheidungen seitens der Stadt Glinde zum Artenschutz, zum Ausgleich, zum Immissionsschutz
und zur Standortwahl. Diese Anregungen und Bedenken wurden mit Erarbeitung eines 3. Plan-
entwurfs und entsprechend der städtischen Abwägung ausgeräumt. Mit Berücksichtigung Teile der
vorgetragenen Bedenken wurde eine 2. erneute öffentliche Auslegung und auch eine 2. erneute
öffentliche Auslegung erforderlich und durchgeführt.

Im Rahmen der 2. erneuten öffentlichen Auslegung der Planentwürfe nach § 4a Abs. 3 BauGB
wurde noch eine Stellungnahme privater Personen abgegeben, die ohne weitere Planänderungen
in die städtische Gesamtabwägung zum Satzungsbeschluss eingestellt werden.

3. Ergebnisse der Behördenbeteiligung und ihre Berücksichtigung
Die in ihren Aufgabenbereichen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
sowie die anerkannten Naturschutzverbände wurden gemäß § 4 Abs. 1 BauGB („Scoping“) mit
Schreiben vom 17.01.2014 frühzeitig über die Planung informiert und zur Abgabe einer Stellung-
nahme aufgefordert. Dies auch im Hinblick auf die zu berücksichtigenden umweltrelevanten Be-
lange. Mit gleichem Datum wurden die Nachbargemeinden von der städtischen Planung gemäß
§ 2 Abs. 2 BauGB unterrichtet und zugleich die landesplanerische Stellungnahme eingeholt.

Die weitere Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erfolgte parallel zur öffent-
lichen Auslegung des Planentwurfes vom 08.06.2015 bis zum 13.07.2015 (einschließlich) mit
Schreiben vom 29.05.2015 und gleichem Fristende.

Im Rahmen der o. g. Beteiligungsverfahren wurden seitens der Institutionen und der Planungsträ-
ger Anregungen und Hinweise gegeben zu folgenden Themenbereichen:
- zur städtebaulichen Konzeption
- zum Immissionsschutz
- zur Erschließung
- zum Entwässerungskonzept
- zum Artenschutz
- zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft sowie in Waldflächen

Der Lösungsansatz der unterschiedlichen Nutzungsansprüche an das Planvorhaben selbst und
zugleich auch an das Plangebiet konnte innerhalb eines insgesamt optimierten „Städtebaulichen
Konzeptes“ erreicht werden.

Die im Rahmen der beiden erneuten Beteiligungsverfahren seitens der Behörden und der sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregungen und Bedenken konnten im Zuge der
Abwägung in die 2. und 3. Entwurfsplanung eingearbeitet werden.
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4. Darlegung der grundlegenden Abwägungsentscheidungen
Im Aufstellungsverfahren zum Bebauungsplan Nr. 42 wurde im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung deutlich, dass seitens der Anlieger grundsätzliche Bedenken gegen die Ausweisung die-
ses neuen Wohngebietes im Bereich des so genannten „Alten Gleisdreieckes“ im Sinne einer In-
nenentwicklung und Wiedernutzung brachliegender Flächen bestanden und den Verlust der durch
Sukzession entstandenen Waldfläche und eine an die Altanliegergrundstücke herangerückte
wohnbaulichen Nutzung sehr kritisch gegenüberstanden und sich sorgten unter anderem um die
verkehrlichen Belange, die Veränderungen im Stadt- und Landschaftsbild, dem Verlust an einer
Erholungsfunktion und einer zusätzlichen Lärmbelastung.

Die Entwicklung, die durch den Bebauungsplan Nr. 42 vorbereitet wird, fördert die städtische In-
nenentwicklung auf einer Fläche, die bereits von Bebauung umgeben ist. Alternative Standorte für
erforderlichen neuen Wohnraum würden voraussichtlich nur in Ortsrandlage anzusiedeln sein und
damit eine weitere Ausbreitung der Siedlungsfläche zulasten der offenen Landschaft bewirken.

Die Stadt Glinde hat sich mit den Möglichkeiten, geeigneten und öffentlich geförderten Wohnraum
zu entwickeln, frühzeitig auseinander gesetzt und dies auch in die politische Willensbildung einge-
bracht. Die Prüfung, die fortlaufend weiter seitens der Stadt Glinde aufgrund der drängenden Prob-
leme zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum durchgeführt wird, lässt nur den Schluss zu,
dass die Plangebietsfläche geeignet ist und dementsprechend auch entsprechend dem städtebau-
lichen Ziel zu entwickeln ist, um so einen Beitrag zur Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum
leisten zu können.
Es wurden mehrere Standorte bzw. Flächen im Glinder Stadtgebiet hinsichtlich der Möglichkeit
geprüft, neuen öffentlich-geförderten Wohnraum realisieren zu können. Diese Prüfung hat erge-
ben, dass sich alle verfügbaren Baugrundstücke in der Ortsmitte nicht im Eigentum der Stadt Glin-
de befinden.
Neben den städtischen Flächen sind auch private Grundstücke in Glinde vorhanden, die potentiell
für eine Wohnbebauung in Betracht gezogen werden könnten, jedoch zum Zeitpunkt des Planauf-
stellungsverfahrens nicht für eine wohnbauliche Entwicklung zur Verfügung stehen.

In Abwägung der vorgebrachten Bedenken zur Standortwahl hat die Stadt Glinde entsprechend
ihren Untersuchungen zur Standortwahl und zu den planungsrechtlichen und umweltrelevanten
Fragestellungen unterstützt durch Fachgutachten festgestellt, dass der Bereich „Altes Gleisdrei-
eck“ derzeit unter Berücksichtigung und Beachtung der zu ergreifenden Maßnahmen der Minimie-
rung und der Kompensation von Beeinträchtigungen eine geeignete Möglichkeit bittet, eine ange-
messene wohnbauliche Entwicklung der innerstädtisch zentral gelegenen Fläche zu ermöglichen.


